
STEMI, PCI >75 Jahre oder mit TIA/
Schlaganfall in Anamnese) – fest, 
dass es keinen Beleg für einen 
Zusatznutzen gibt. 

Fazit
Nach Inkrafttreten des AMNOG wird 
in Zukunft der Preis für neue Arznei-
mittel erstmals am nachgewiesenen 
Zusatznutzen festgemacht. Dies ist 
ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
zu mehr Kosteneffektivität auf dem 
deutschen Arzneimittelmarkt. 
Man darf vermuten, dass der Ver-
zicht des Herstellers auf die Einrei-
chung von Unterlagen, freiwillige 
Marktrücknahmen oder Entschei-
dungen, das Arzneimittel nicht zur 
Verfügung zu stellen, Befürchtungen 
widerspiegeln, dass die als Innovati-
onen beworbenen Arzneimittel 
gegenüber der Vergleichstherapie 
nicht gut genug abschneiden, um 
deutlich höhere Preise zu rechtferti-
gen. Im Fall des Antidiabetikums 
Linagliptin (Trajenta®) hatte der 
G-BA die Hersteller aufgefordert, ein 
Dossier mit Studiendaten zum Ver-
gleich von Linagliptin (als Mono-, 
Zweifach- oder Dreifachtherapie) 
gegenüber Therapien mit Sulfonyl-
harnstoffen, Metformin und Human-

insulin einzureichen. Die Hersteller 
hatten die für diesen Vergleich rele-
vanten Studien jedoch nicht ins Dos-
sier eingeschlossen  und bereits vor 
Abschluss der Nutzenbewertung ent-
schieden, Linagliptin nicht zur Verfü-
gung zu stellen; dies unter anderem 
mit der Begründung, dass durch die 
Auswahl der Vergleichstherapie ein 
Erstattungsbeitrag „droht“ der dem 

„Innovationscharakter des Medika-
mentes nicht angemessen“ sei .
Hinsichtlich der Auswirkungen des 
AMNOG muss beachtet werden, 
dass zukünftige Preisverhandlungen 
nur einen Rabatt auf den Abgabe-
preis erzielen werden, der zudem 
erst ein Jahr nach Markteinführung 
in Kraft tritt. Hohe Kosten im ersten 
Jahr nach Markteinführung und die 
Listenpreise ändern sich nicht. Spä-
tere Rückzahlungen für initial zu 
hohe Preise sind nicht vorgesehen. 
Verordnungsausschlüsse sind im Rah-
men der Frühbewertung nach 
AMNOG nicht möglich. Es kann 
lediglich festgestellt werden, dass 
ein Zusatznutzen fehlt. Die Frühbe-
wertung wirkt sich nur auf Fragen 
der Erstattungshöhe aus. Bisher war 
es dem G-BA auf Grundlage von 
Nutzenbewertungen möglich, Arz-

neimittel von der Verordnungsfähig-
keit auszuschließen, wenn sie keinen 
Nutzen besaßen (Beispiel Reboxetin). 
Mit der im Rahmen des AMNOG vor-
genommenen Änderung des § 92  
Abs. 1 Satz 1 des SGB V ist dies nicht 
mehr möglich. Arzneimittel können 
seither nur noch ausgeschlossen 
werden, wenn sie unzweckmäßig 
oder unwirtschaftlich sind. Damit 
wird der sozialversicherungsrechtli-
che Nutzen gleichgesetzt mit der bei 
Zulassung nachgewiesenen Wirk-
samkeit. Dies erscheint weder recht-
lich noch inhaltlich überzeugend 
(Hess, R.; 2011).
Bei einer Vielzahl anstehender Ver-
fahren zur frühen Nutzenbewertung 
und der Möglichkeit die Positionen 
der Ärzteschaft im Rahmen des Stel-
lungnahmeverfahrens zu äußern, 
kommen auf die AkdÄ neue und 
wichtige Aufgaben zu. 
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„Was hab’ ich?“ 
Über das Internetportal „Was hab’ 
ich?“ können sich Patienten ärztliche 
Befunde von Medizinstudenten und 
Ärzten kostenlos übersetzen lassen 
(siehe „Ärzteblatt Sachsen“, Heft 
9/2011). Gegründet wurde das Por-
tal von den Medizinstudenten Anja 
Kersten, Johannes Bittner und ande-
ren im Januar 2011 in Dresden. Prak-
tisch über Nacht entwickelten sie 
dieses Angebot und verzeichnet seit 
dem eine enorme Nachfrage. Um die 
hohe Anzahl an Befunden auch 

übersetzen zu können, verfügt „Was 
hab’ ich?“ inzwischen über ein 
deutschlandweites Netzwerk aus 
Medizinstudenten und Ärzten. Am 
22. März 2012 bekam Frau Kersten 
in Berlin als Ideengeberin und stell-
vertretend für das Team die mit 
10.000 EUR dotierte Auszeichnung 
„Goldene Bild der Frau“ verliehen. 
Laudator war der bekannte Eckart 
von Hirschhausen.

Knut Köhler M.A.
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verschiedenes

Anja Kersten erhielt für „Was hab‘ ich?“ die 
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